
Checkliste für 
meine Pension 



Gesetzliche Pension 

☐	� Blick ins Pensionskonto: 	 �Stand / Datum �  

		  Stand / Datum �

		  Stand / Datum �

☐	� Jährliche Zusendung der Kontomitteilung aktiviert

☐	� Künftige Entwicklung mit dem Pensionskontorechner berechnet: 

	 Ergebnis / Datum �

	 Ergebnis / Datum �

	 �Zum Informationsvideo: 

	 „Der Blick ins Pensionskonto“ 

☐	� Stichtage zu möglichen Pensionsantritten geprüft:�

☐	� Optionen zur Absicherung je nach meiner persönlichen  
Situation geprüft

	 o � Freiwillige Höherversicherung

	 o � Freiwilliges Pensionssplitting

	 o �� Weiter- / Selbstversicherung bei Pflege

	 o �� Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung

	 o � Weiter- / Selbstversicherung in anderen Fällen

	 o � Nachkauf von Bildungszeiten

	 o �� Verdienstmöglichkeiten erhöhen

	 o �� Wiedereinstieg geplant

	 o �� Länger arbeiten trotz Pensionsanspruch geplant  

– Statt Pension  

– Zusätzlich zur Pension  

– Teilpension

https://www.trapez-frauen-pensionen.at/trapez-publik/trapez-publik-videos.html
https://www.trapez-frauen-pensionen.at/trapez-publik/trapez-publik-videos.html


☐	� Beratung bei der Pensionsversicherung

	 o �� Termin vereinbart	 Wann: �

	 o �� Termin in Anspruch genommen

	 Ergebnisse / Nächste Schritte: �

☐	� Andere / weitere Beratungen / Informationsbedarfe

	 Termine / Ergebnisse �

Betriebspension 

☐	� Anspruch / Vorhandensein einer Betriebspension geprüft

	 ja / nein �

☐	� Weiterführende Beratung dazu

	 Wann / Ergebnis �

Private Altersvorsorge 

☐	� Zusätzliche Möglichkeiten zur Absicherung

	 vorhanden / geprüft �



Die wichtigsten Anträge 

☐	� Antrag auf freiwillige Höherversicherung  

(für unselbständig Beschäftigte) www.pv.at 

☐	� Antrag auf Selbst-/ Weiterversicherung bei Pflege

☐	� Antrag auf Selbst-/Weiterversicherung

☐	� Antrag auf Nachkauf von Bildungszeiten

☐	� Vereinbarung zum freiwilligen Pensionssplitting

☐	� Antrag zur Pension

Alle Anträge der PVA sind auch als PDF-Downloads  

erhältlich. 

Voraussetzungen für eine eigene Alterspension:
•	 Mindestens 15 Versicherungsjahre, davon 7 aus Erwerbstätigkeit
•	 Gesetzliches Antrittsalter erreicht (65 Jahre, je nach Geburtsdatum)

Wichtig: Je höher das Einkommen aus der Erwerbstätigkeit, 

desto höher die Pensionsbeiträge und damit die spätere Pension. 

Ausgleichszulagen können geringe Alterspensionen erhöhen. Dafür 

muss jedoch ein Anspruch auf eine eigene Pension bestehen und 

zusätzliche Einkommen (auch von Partner:innen) werden geprüft.
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https://www.pv.at/web/pension/freiwillige-versicherung/hoeherversicherung
https://www.pv.at/bewe/views/allgemeinesBestellwesenNeuInput-PV.xhtml?contentid=10007.890105

